
— die Richtlinie 2005/14/EG des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 11. Mai 2005 zur Änderung der Richtlinien 
72/166/EWG, 84/5/EWG, 88/357/EWG und 
90/232/EWG des Rates sowie der Richtlinie 2000/26/EG 
des Europäischen Parlaments und des Rates über die Kraft
fahrzeug-Haftpflichtversicherung 

geschaffen wurde, steht nationalen Rechtsvorschriften nicht ent
gegen, die vorsehen, dass der Versicherer von der Deckung durch 
einen Vertrag über eine freiwillige Kraftfahrzeugversicherung Schä
den ausschließt, die entstehen, wenn das Fahrzeug von einer unter 
Alkoholeinfluss stehenden Person geführt wird. 

2. Das Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherungssystem, das durch die 
Richtlinien 72/166, 84/5, 90/232, 2000/26 und 2005/14 
geschaffen wurde, steht nationalen Rechtsvorschriften nicht ent
gegen, die einen Versicherer nicht verpflichten, einen durch einen 
Unfall geschädigten Versicherten aufgrund eines Vertrags über eine 
freiwillige Kraftfahrzeugversicherung unverzüglich zu entschädigen 
und sich die diesem Versicherten gezahlte Entschädigung von der 
für den Unfall verantwortlichen Person erstatten zu lassen, wenn 
Umstände vorliegen, unter denen das Risiko wegen einer Aus
schlussklausel nicht von der Versicherung gedeckt ist. 

3. Nationale Rechtsvorschriften, die vorsehen, dass der Versicherer von 
der Deckung durch einen Vertrag über eine freiwillige Kraftfahr
zeugversicherung Schäden ausschließt, die entstehen, wenn das 
Fahrzeug von einer unter Alkoholeinfluss stehenden Person geführt 
wird, stellen eine Beschränkung sowohl der Niederlassungsfreiheit 
als auch des freien Dienstleistungsverkehrs dar. Es ist Sache des 
vorlegenden Gerichts, zu prüfen, ob eine solche Beschränkung 
gleichwohl im Rahmen der im AEU-Vertrag ausdrücklich vorgese
henen Ausnahmeregelungen zulässig oder gemäß der Rechtspre
chung des Gerichtshofs aus zwingenden Gründen des Allgemein
interesses gerechtfertigt ist. 

( 1 ) ABl. C 113 vom 1.5.2010. 

Beschluss des Gerichtshofs (Achte Kammer) vom 9. 
Dezember 2010 (Vorabentscheidungsersuchen des 
Finanzgerichts Düsseldorf — Deutschland) — KMB 

Europe BV/Hauptzollamt Duisburg 

(Rechtssache C-193/10) ( 1 ) 

(Art. 104 § 3 Abs. 1 der Verfahrensordnung — Gemeinsamer 
Zolltarif — Kombinierte Nomenklatur — Tarifierung — 
MP3/Media-Player — Position 8521 — Videogeräte zur 

Bild- und Tonaufzeichnung oder -wiedergabe) 

(2011/C 63/29) 

Verfahrenssprache: Deutsch 

Vorlegendes Gericht 

Finanzgericht Düsseldorf 

Parteien des Ausgangsverfahrens 

Klägerin: KMB Europe BV 

Beklagter: Hauptzollamt Duisburg 

Gegenstand 

Vorabentscheidungsersuchen — Finanzgericht Düsseldorf — 
Auslegung des Anhangs I der Verordnung (EWG) Nr. 2658/87 
des Rates vom 23. Juli 1987 über die zolltarifliche und statis
tische Nomenklatur sowie den Gemeinsamen Zolltarif (ABl. 
L 256, S. 1) in der Fassung der Verordnung (EG) 
Nr. 1549/2006 der Kommission vom 17. Oktober 2006 (ABl. 
L 301, S. 1) — MP3/Media-Player — Gerät mit einer begrenzten 
Bild und Videowiedergabekapazität, dessen Hauptfunktion in
dessen in der Tonwiedergabe besteht — Einreihung in die Po
sition 8519 („Tonaufnahme- und -wiedergabegeräte“) oder die 
Position 8521 („Videogeräte zur Bild- und Tonaufzeichnung 
oder -wiedergabe“) der Kombinierten Nomenklatur 

Tenor 

Die Position 8521 der Kombinierten Nomenklatur in Anhang I der 
Verordnung (EWG) Nr. 2658/87 des Rates vom 23. Juli 1987 über 
die zolltarifliche und statistische Nomenklatur sowie den Gemeinsamen 
Zolltarif in der durch die Verordnung (EG) Nr. 1549/2006 der 
Kommission vom 17. Oktober 2006 geänderten Fassung ist dahin 
gehend auszulegen, dass aus ihr MP3/Media-Player wie die im Aus
gangsverfahren betroffenen ausgeschlossen sind, für die das vorlegende 
Gericht festgestellt hat, dass die Hauptfunktion, die diese Geräte ins
gesamt kennzeichnet, in der Tonaufzeichnung und -wiedergabe besteht. 

( 1 ) ABl. C 209 vom 31.7.2010. 

Beschluss des Gerichtshofs (Fünfte Kammer) vom 22. 
November 2010 (Vorabentscheidungsersuchen des 
Supremo Tribunal Administrativo — Portugal) — Secilpar 

— Sociedade Unipessoal SL/Fazenda Pública 

(Rechtssache C-199/10) ( 1 ) 

(Art. 104 § 3 Abs. 1 der Verfahrensordnung — Art. 56 EG 
und 58 EG — Dividendenbesteuerung — Steuerabzug an der 
Quelle — Nationale Steuervorschriften, nach denen an 
gebietsansässige Unternehmen ausgeschüttete Dividenden 

steuerbefreit sind) 

(2011/C 63/30) 

Verfahrenssprache: Portugiesisch 

Vorlegendes Gericht 

Supremo Tribunal Administrativo 

Parteien des Ausgangsverfahrens 

Klägerin: Secilpar — Sociedade Unipessoal SL 

Beklagte: Fazenda Pública
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